
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 17 SpBV 2015 Erzeugnisse, für die
die CE-Kennzeichnung

vorgeschrieben ist
 SpBV 2015 - Sportbooteverordnung 2015

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.09.2017

(1) Für folgende Erzeugnisse ist die CE-Kennzeichnung vorgeschrieben, wenn sie auf dem Markt bereitgestellt oder in

Betrieb genommen werden:

1. Wasserfahrzeuge;

2. Bauteile;

3. Antriebsmotoren.

(2) Die Marktüberwachungsbehörde hat bei in Absatz 1 genannten Erzeugnissen, die die CE-Kennzeichnung tragen,

davon auszugehen, dass sie dieser Verordnung entsprechen.

In Kraft seit 18.01.2016 bis 31.12.9999

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 17 SpBV 2015 Erzeugnisse, für die die CE-Kennzeichnung vorgeschrieben ist
	SpBV 2015 - Sportbooteverordnung 2015


